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Schriftliche Fragen
mit den in der Woche vom 20. September 2010
eingegangenen Antworten der Bundesregierung

15. Abgeordnete Petra Pau (DIE LINKE.)

Auf welche praktischen Erfahrungen und Auswertungen stutzt sich die Rahmenvereinbarung
zwischen dem Bundeskriminalamt (BKA) und dem Bundesamt fur Verfassungsschutz(BfV),
und in welchen Aufgabenfeldern und Gremien/Ermittlungsgruppen/Aufbauorganisationen/
Zentren/Einrichtungen hat es eine Zusammenarbeit zwischen BKA und BfV in den letzten
20 Jahren gegeben?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Ole Schröder vom 20. September 2010

Die Wahrnehmung der Aufgaben der deutschen Sicherheitsbehörden erfordert eine enge
Zusammenarbeit zwischen diesen Behörden. Der Personaltausch auch zwischen Sicherheits-
behörden gehört daher zu den allgemein anerkannten Prinzipien einer guten Personal-
entwicklung und vorausschauenden Personalpolitik, insbesondere bei Führungskräften, und
ist daher im Geschäftsbereich des Bundesministeriums des Innern seit Jahren gelebte Praxis
und wird gefördert.

Die Aus- und Weiterbildung der Beschäftigten als wichtigste Ressource im Kampf gegen das
Verbrechen ist ein zentraler Baustein für die erfolgreiche Aufgabenerfüllung. Mit dem Perso-
naltausch als Modul der benötigten und notwendigen behördeneigenen Aus- und Fortbildung
wird diesem Umstand Rechnung getragen. Denn durch das Sammeln von Erfahrungen in ver-
schiedenen Aufgabengebieten lässt sich die fachliche Kompetenz des Personals steigern. Zu-
dem wird das für eine reibungslose Zusammenarbeit notwendige gegenseitige Verständnis für
unterschiedliche Arbeitsweisen und Bedürfnisse gefördert.

Insbesondere die Bekämpfung des internationalen Terrorismus erfordert eine enge Zusam-
menarbeit zwischen den verschiedenen Sicherheitsbehörden des Bundes und den entspre-
chenden Behörden der Länder, damit die jeweiligen Handelnden auf der Arbeits- und Füh-
rungsebene umfassende Kenntnisse über Arbeitsweise, Strukturen und Rahmenbedingungen
der anderen Sicherheitsbehörden haben.

Eine dezidierte Auflistung zu den einzelnen Zusammenarbeitsanlässen von Bundeskriminal-
amt und Bundesamt für Verfassungsschutz der letzten 20 Jahre wird nicht geführt. Eine inten-
sive Zusammenarbeit des BfV und des BKA findet unter anderem im Gemeinsamen Terro-
rismusabwehrzentrum (GTAZ), dem Gemeinsamen Internetzentrum (GIZ) und im Gemein-
samen Analyse- und Strategiezentrum illegale Migration (GASIM) statt. Bei diesen Koopera-
tionsformen handelt es sich um eine Ebene des gegenseitigen Informationsaustausches, die
der jeweiligen konkreten Aufgabenerfüllung der jeweils zuständigen Behörde dient und sich
nach den für die einzelne Behörde geltenden gesetzlichen Vorschriften richtet.



16. Abgeordnete Petra Pau (DIE LINKE.)

Ab wann wurde in welchen Gremien der Bundesregierung, des BKA und des BfV über eine
derartige Rahmenvereinbarung beraten?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Ole Schröder vom 20. September 2010

Die am 15. Juni 2010 durch den Staatssekretär im Bundesministerium des Innern (BMI),
Klaus-Dieter Fritsche, Vizepräsidenten des BfV, Dr. Alexander Eisvogel, Präsidenten des
BAK, Jörg Ziercke, sowie vom Vorsitzenden des Hauptpersonalrates (HPR), Hartwig
Schmitt-Königsberg, unterzeichnete Rahmenvereinbarung über den Personaltausch zwischen
dem BfV und dem BKA basiert auf einem entsprechenden Entwurf des BMI aus dem Jahr
2008. Die weitere inhaltliche Ausgestaltung der Rahmenvereinbarung erfolgte in Abstim-
mung mit den betreffenden Sicherheitsbehörden und dem HPR. Die jeweiligen örtlichen Inte-
ressenvertretungen von BKA und BfV (Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte, Vertrauens-
person für die schwerbehinderten Menschen) wurden im Rahmen ihrer jeweiligen gesetzli-
chen Zuständigkeiten ebenfalls beteiligt.

17. Abgeordnete Petra Pau (DIE LINKE.)

Was sind die wesentlichen Inhalte dieser Rahmenvereinbarung zwischen dem BKA und dem
BfV, und wann beabsichtigt die Bundesregierung, dem Deutschen Bundestag diese Rahmen-
vereinbarung vorzulegen?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Ole Schröder vom 20. September 2010

Zur Beantwortung Ihrer Frage ist die Rahmenvereinbarung angefügt.
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18. Abgeordnete Petra Pau (DIE LINKE.)

Durch welche praktischen Maßnahmen und Schritte dieser Rahmenvereinbarung sieht die
Bundesregierung die strikte Trennung von polizeilicher und nachrichtendienstlicher Tätigkeit
gestärkt?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Ole Schröder vom 20. September 2010

Die Vereinbarung regelt im Wesentlichen beamtenrechtliche Rahmenbedingungen und Ver-
fahrensregelungen, nach denen der Personaltausch zwischen BKA und BfV umzusetzen ist.

Hier geht es insbesondere um die Festlegung von bestimmten Voraussetzungen und Verfah-
rensregelungen wie zum Beispiel die Beachtung der individuellen Lebens- und Personal-
entwicklungsplanung der Beschäftigten, Bekräftigung der Freiwilligkeit einer Teilnahme,
Vermeidung von negativen Auswirkungen auf den beruflichen Werdegang und Fragen zur
Kostenübernahme beim Abordnungsverfahren.

Die Umsetzung des Personaltauschs erfolgt im Abordnungswege auf der Grundlage des Bun-
desbeamtengesetzes. Es handelt sich demnach um keine organisatorische oder
befugnisrechtliche Zusammenlegung, so dass die Wahrung des Trennungsgebotes strikt
beachtet ist.


